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 | 1. Arbeitnehmer-Benefits – Präsidenten-Veto überstimmt 

Die Abgeordnetenkammer hat eine Neufassung des Mehrwertsteuergesetzes („MWSTG“) genehmigt, durch welche die 

Pflicht zur Entrichtung der Steuer auf den marktüblichen Preis bei den Arbeitnehmer-Benefits aufgehoben wurde, bei 

denen der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber einen niedrigeren Preis als den nach dem Bewertungsgesetz geltenden 

marktüblichen Preis bezahlt. Allerdings ist zu beachten, dass als Bemessungsgrundlage für Transaktionen zwischen 

verbundenen Personen, d. h., kapitalmäßig oder anderweitig miteinander verbundenen Personen, nahestehenden 

Personen oder unternehmerisch tätigen Personen, die mit dem Steuerpflichtigen durch einen entsprechenden Vertrag 

verbunden sind, weiterhin der marktübliche Preis zum Datum der Realisierung der steuerbaren Leistung gilt.  

Diese Neufassung gilt rückwirkend zum 01. Januar 2010 – zum Datum des Inkrafttretens der ersten Neufassung § 36a 

MWSTG.  

| 2. . Elektronische Unterschriften, die in anderen Mitgliedsstaaten der EU ausgestellt werden  

Durch die Neufassung des Gesetzes über die digitale Signatur gilt auch eine Signatur, die von einem Anbieter zertifizierter 

Dienstleistungen aus jedwedem Mitgliedsstaat der EU ausgestellt wurde, als elektronische Unterschrift, welche die 

gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Die digitale Signatur ist z. B. bei der Einreichung eines Antrags auf Erstattung der 

Mehrwertsteuer erforderlich, die in einem anderen Mitgliedsstaat der EU entrichtet wurde.  

| 3. Koordinierung der Sozialversicherungsysteme innerhalb der EU 

Seit dem 1. Mai 2010 ist eine Änderung bezüglich der Koordinierung der Sozialversicherungen für die Arbeitnehmer und 

deren Familien in Kraft getreten, die innerhalb der EU migrieren. Die Änderung besteht im Wesentlichen darin, dass der 

Datenaustausch zwischen den entsprechenden Institutionen auf dem elektronischen Weg erfolgen soll. Der 

Umstellungsprozess soll bis 2012 abgeschlossen sein. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt der Datenaustausch zwischen den 

Mitgliedsstaaten der EU noch auf dem herkömmlichen Weg – auf E-Formularen in Papierform.  
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Die in diesem Material enthaltene Information hat einen allgemeinen Charakter und stellt keine umfassende Analyse dieser Themen dar. Obwohl wir uns bemühen, die Aktualität und 
Richtigkeit der hiesigen Information sicherzustellen, kann man nicht garantieren, dass sie bis zum Zeitpunkt des Lesens noch gültig bleibt. Die Benutzer dieser Informationen sollten daher 
keine Entscheidungen auf deren Basis ohne professionelle Beratung treffen. Unsere einleitende Besprechung ist gratis. 
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